
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/8/30 12Os80/90,
12Os2/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1990

Norm

StGB §201 Abs1

StGB §201 Abs2

Rechtssatz

Zur Duldung eines Analverkehrs bzw Oralverkehrs nötigt, wer hiezu ansetzt, jedoch bei dem von ihm angestrebten

Eindringen seines Gliedes in den After des Opfers scheitert bzw mit seinem Geschlechtsteil bloß die äußere Partie des

fest geschlossenen Mundes des Opfers berührt.

Entscheidungstexte

12 Os 80/90

Entscheidungstext OGH 30.08.1990 12 Os 80/90

Veröff: EvBl 1991/13 S 67 = JBl 1991,255

12 Os 2/95

Entscheidungstext OGH 09.03.1995 12 Os 2/95
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